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Operationelles Programm
„Wachstum durch Innovation“

für den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung EFRE
in der Förderperiode 2007-2013

für Rheinland-Pfalz

Zusammenfassende Erklärung über die
Einbeziehung von Umwelterwägungen

in die Programmerstellung
gemäß § 14 Abs. 1 UVP-Gesetz

und Art. 9 Richtlinie 2001/42/EG

In Rheinland-Pfalz erfolgt die Umsetzung
der Förderung aus dem Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung (EFRE) nach
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 in Form des
Operationellen Programms „Wachstum
durch Innovation“ für den EFRE1. Das Ope-
rationelle Programm (OP) wurde der Euro-
päischen Kommission am 6. März 2007 nach
der Annahme durch den Ministerrat des
Landes Rheinland-Pfalz vom 6. März 2007
zur Genehmigung übersandt. Es befindet 

1Operationelles Programm „Wachstum durch In-
novation“ für den Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung EFRE in der Förderperiode
2007-2013 für Rheinland-Pfalz

sich aktuell in der Genehmigungsphase und
kann auf der Homepage des MWVLW unter
www.mwvlw.rlp.de in der Rubrik Europa -
EFRE als Mediendownload heruntergeladen
werden. Auch der Umweltbericht und die
hier vorliegende Zusammenfassende Erklä-
rung stehen als Mediendownload zur Verfü-
gung.

Im Zuge der Programmerstellung für die
neue Förderperiode wurden die Anforderun-
gen der EU-Richtlinie für eine Strategische
Umweltprüfung2 berücksichtigt. Diese
Richtlinie schreibt eine Strategische Um-
weltprüfung (SUP) im Prozess der Plan- bzw.
Programmerstellung vor3, falls erhebliche
Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Im Rahmen der Prüfung der Notwendigkeit
der SUP, dem so genannten „Screening“,
wurde die SUP-Pflicht für das OP „Wachs-
tum durch Innovation“ für den EFRE festge-
stellt und das TAURUS-Institut mit dessen
Erstellung beauftragt.

Das Verfahren zur Erarbeitung der SUP be-
stand aus folgenden Schritten:

In einem ersten Konsultationsschritt, ge-
nannt „Scoping“, wurde nach Artikel 5 Abs. 4

2Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parla-
ments und Rates über die Prüfung der Umwelt-
auswirkungen bestimmter Pläne und Program-
me, im Folgenden als SUP-Richtlinie abgekürzt.

3Die SUP bzw. der Umweltbericht sind Teil der
Ex-Ante Bewertung gemäß Artikel 47 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006.

der SUP-Richtlinie der Umfang und der
Detaillierungsgrad des Umweltberichts in
Abstimmung mit den Umweltbehörden, ins-
besondere dem rheinland-pfälzischen Minis-
terium für Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz (MUFV) festgelegt. 

Auf den Grundlagen dieser Abstimmung und
dem Entwurf des OP „Wachstum durch In-
novation“ für den EFRE vom 31. Januar
2007 wurde der Entwurf des Umweltberichts
unter ständiger Rücksprache mit verschiede-
nen Fachreferenten im MUFV erarbeitet. 

In einem zweiten Konsultationsschritt wurde
nach Artikel 6 der SUP-Richtlinie der Ent-
wurf des Umweltberichts der Öffentlichkeit
und den zuständigen Behörden zugänglich
gemacht, die ihrerseits Stellungnahmen zum
Entwurf des Umweltberichts vorbringen
konnten. Die Änderungswünsche der Fach-
behörden wurden geprüft und in den Um-
weltbericht aufgenommen oder begründet
nicht berücksichtigt.

Der Entwurf des Umweltberichts und der
Entwurf des OP „Wachstum durch Innova-
tion“ für den EFRE wurden am 1. Februar
2007 auf den Internetseiten des MWVLW
veröffentlicht. Im Staatsanzeiger für Rhein-
land-Pfalz wurde die Bekanntmachung zur
Öffentlichkeitsbeteiligung am 30. Januar
2007 veröffentlicht. Als Frist zur Ein-
reichung von Stellungnahmen wurde der
23. Februar 2007 festgelegt. Bis zu diesem
Tag waren keine Stellungnahmen eingegan-
gen.

Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr,

Landwirtschaft und Weinbau
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Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2
des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
(Vorhaben der Firma GSW Bioenergie

Zemmer GmbH)

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord, Stresemannstraße 3 - 5, 56068 Kob-
lenz, gibt als zuständige Genehmigungs-
behörde bekannt, dass im Rahmen des im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens zur Errichtung und zum Betrieb
einer Verbrennungsmotoranlage mit Biogas-
anlage zur Erzeugung von Strom- und Wärme
aus Biogas in Verbindung mit einer Güllela-
gerstätte in Zemmer, Flur 24 Flurstück 44
und 45, eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht durchgeführt wird. (Aktenzeichen:
21/51,0/0054/2007) Betreiber der o.g. Anlage
ist die Firma GSW Bioenergie Zemmer
GmbH, Daufenbacher Straße 42, 54298
Orenhofen.

Die standortbezogene Vorprüfung des Ein-
zelfalls gemäß § 3c Satz 2 UVPG hat erge-
ben, dass unter Berücksichtigung der in der
Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutz-
kriterien keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen durch die o.g. Anlage
zu besorgen sind.
Diese Festlegung ist nicht selbständig an-
fechtbar.

Koblenz, den 17. Juni 2007 

Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord

Im Auftrag
Dr. Michael  S c h m i d t
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Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2
des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
(Antragsteller:

Firma Biogas Faid GmbH i.G.)

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord, Stresemannstraße 3 - 5, 56068 Kob-
lenz, gibt als zuständige Genehmigungs-
behörde bekannt, dass im Rahmen des im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahrens zur Errichtung und zum Betrieb
einer Anlage zur biologischen Behandlung
von nicht gefährlichen Abfällen mit einer
Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis weni-
ger als 50 Tonnen Abfällen je Tag (hier: Bio-
gasanlage für Schweinegülle und biologische
Abfälle) der Firma Biogas Faid GmbH i.G.,
56814 Faid, Waldhof, in der Gemarkung Faid
Flur 2 Flurstück 35, eine Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht durchgeführt wird. (Ak-
tenzeichen: 314-23-135-1/2007). 

Die gemäß § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV im
Rahmen des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigugnsverfahrens erfolgte Vorprü-
fung gemäß § 3c Satz 8.4.2 UVPG hat erge-
ben, dass das Vorhaben keine erheblichen
Umweltauswirkungen haben kann.

Koblenz, den 19. Juni 2007 

Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord

Im Auftrag
Alfred  G r u n e n b e r g
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Vollzug der Abfall- und
Immissionsschutzgesetze

(ZEUS Betriebs GmbH & Co KG,
54421Reinsfeld)

Bekanntmachung
der Struktur- und

Genehmigungsdirektion Nord,
Stresemannstraße 3 - 5, 56068 Koblenz

Die ZEUS Betriebs GmbH & Co KG, 54421
Reinsfeld, Öko-Energie-Park, hat den von
ihr bei der Struktur- und Genehmigungs-
direktion Nord gestellten Antrag auf immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung einer
wesentlichen Änderung der bestehenden An-
lage zur biologischen Behandlung von nicht
gefährlichen Abfällen in der Gemarkung
Reinsfeld, Flur 33, Flurstück 1/17 und 1/18,
zurückgenommen.

Das in dieser Sache bei der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord geführte Ge-
nehmigungsverfahren nach § 16 i.V. m § 10
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
wurde eingestellt.

Die im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz
vom 25. Juni 2007 bekannt gemachte öffent-
liche Auslegung des Antrags und der zu-
gehörigen Unterlagen sowie der für den
15. Oktober 2007 bestimmte Erörterungster-
min finden nicht statt.

Koblenz, den 21. Juni 2007

Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord

Im Auftrag
Klaus  K ä l b e r e r
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Prüfungsordnung
für den Bachelorstudiengang

Technische Gebäudeausrüstung
und Versorgungstechnik

an der Fachhochschule Trier 

Vom 22. Mai 2007 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86
Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (Hoch-
SchG) vom 1. September 2003 (GVBl. 2003,
S. 167), geändert durch das erste Landesge-
setz zur Änderung hochschulrechtlicher Vor-
schriften vom 19. Dezember 2006 (GVBl.
S. 438), BS 223-41 hat der Fachbereichsrat
des Fachbereichs Versorgungstechnik, Ener-
gietechnik, Lebensmitteltechnik der Fach-
hochschule Trier am 2. November 2004 die
folgende Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang Technische Gebäudeausrüstung
und Versorgungstechnik beschlossen. Diese
Prüfungsordnung hat das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
mit Schreiben vom 3. Mai 2007, Az.: 9524
Tgb. Nr. 2213/05, genehmigt. Sie wird hier-
mit bekannt gemacht. 

Inhalt

§ 1 Zweck der Prüfung 

§ 2 Bachelorgrad 

§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau,
Umfang des Lehrangebots,
Praxissemester 

§ 4 Prüfungsausschuss 

§ 5 Prüfende, Beisitzende,
Betreuende der Abschlussarbeit
und des Praxissemesters 

§ 6 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
und Zulassungsverfahren
für Prüfungen

§ 7 Umfang und Art der Bachelorprüfung 

§ 8 Prüfungs- und Studienleistungen 

§ 9 Mündliche Prüfungen 

§ 10 Schriftliche Prüfungen 

§ 11 Abschlussarbeit 

§ 12 Bewertung der Prüfungs- und
Studienleistungen,
Bildung der Fachnoten 

§ 13 Versäumnis, Rücktritt,
Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 14 Bestehen, Nichtbestehen,
Bescheinigung von Prüfungsleistungen 

§ 15 Freiversuch, Fristen

§ 16 Wiederholung von Prüfungs- und
Studienleistungen sowie
des Praxissemesters 

§ 17 Anrechnung von Studienzeiten,
Prüfungs- und Studienleistungen 

§ 18 Zeugnis 

§ 19 Bachelorurkunde 

§ 20 Ungültigkeit der Bachelorprüfung

§ 21 Einsicht in die Prüfungsakten

§ 22 Inkrafttreten 

§ 23 Außerkrafttreten der Prüfungsordnung
des Diplomstudiengangs
Versorgungstechnik

§ 24 Übergangsvorschriften 

§ 1
Zweck der Prüfung 

Die Bachelorprüfung bildet den berufsquali-
fizierenden Abschluss des Bachelorstudien-
gangs Technische Gebäudeausrüstung und
Versorgungstechnik. Mit dem erfolgreichen
Abschluss der Bachelorprüfung haben die
Studierenden gezeigt, dass sie die für den
Eintritt in die Berufspraxis notwendigen
gründlichen Fachkenntnisse und die ent-
sprechende Handlungskompetenz erworben
haben, die Zusammenhänge ihres Faches
überblicken und die Fähigkeit besitzen, wis-
senschaftliche Methoden und Erkenntnisse
in der Praxis anzuwenden. 

§ 2
Bachelorgrad 

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums,
d. h. nach bestandener Bachelorprüfung,
wird der akademische Grad Bachelor of En-
gineering, abgekürzt B.Eng. verliehen. 

§ 3
Regelstudienzeit, Studienaufbau,

Umfang des Lehrangebots, Praxissemester 

(1) Die Studienzeit, in der das Bachelorstu-
dium in der Regel abgeschlossen und die Ba-
chelorprüfung abgelegt werden können (Re-
gelstudienzeit), beträgt sieben Semester. Sie
umfasst sechs theoretische Studiensemester
(einschließlich der Zeit für die Anfertigung
der Abschlussarbeit) und das Praktische
Studiensemester (Praxissemester). Die Mo-
dule einschließlich der zugeordneten CP-
Werte (ECTS-Punkte) sind in Anlage 1 dieser
Ordnung aufgeführt. 

(2) Das Studium beginnt mit dem Winterse-
mester. 

(3) Das Lehrangebot ist vollständig modula-
risiert und umfasst Pflichtmodule im Um-
fang von 133 Semesterwochenstunden mit
insgesamt 148 CP sowie Wahlpflichtmodule
im Umfang von 41 Semesterwochenstunden
mit insgesamt 42 CP, wobei die Studierenden

Hochschulen

Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord
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Prüfungsleistungen in Wahlpflichtmodulen
mit einem Mindestumfang von 20 CP able-
gen müssen. 

(4) Das 5. Lehrplansemester ist als Praxis-
semester ausgestaltet. Es umfasst einen
zusammenhängenden Zeitraum von mindes-
tens 20 Wochen mit einem Umfang von insge-
samt 30 CP. Der Eintritt ins Praxissemester
setzt voraus, dass bis auf drei Ausnahmen
alle Prüfungsleistungen und Studienleistun-
gen der ersten drei Lehrplansemester er-
bracht wurden. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann Abweichun-
gen von dem in Absatz 4 Satz 1 genannten
Semester zulassen. 

(6) Den Studierenden wird für die Dauer des
Praxissemesters eine Betreuerin oder ein Be-
treuer zugewiesen, die bzw. der zum Kreis
der Personen nach § 5  Abs. 4 gehören muss.
Über ihre Tätigkeit im Praxissemester haben
die Studierenden einen Bericht zu erstellen
und auf dem Abschlussseminar einen Vor-
trag zu halten. Die Betreuerin oder der Be-
treuer entscheidet an Hand des Berichts
(70 %) und des Vortrags (30 %), ob die Stu-
dierenden das Praxissemester mit Erfolg ab-
solviert haben.

(7) Das Praxissemester kann durch ein Aus-
landssemester an einer ausländischen Hoch-
schule oder in Ausnahmefällen durch gleich-
wertige Praxisprojekte an der Fachhoch-
schule Trier oder einer anderen Hochschule
des In- und Auslandes ersetzt werden. Die
Entscheidung hierüber trifft der Prüfungs-
ausschuss. Die Anerkennung des Auslands-
semesters als Praxissemester setzt voraus,
dass an der ausländischen Hochschule Prü-
fungs- und/oder Studienleistungen im Um-
fang von mindestens 20 CP erbracht wurden
und die Differenz zu 30 CP (CP-Wert des
Praxissemesters nach Anlage 1) durch Prü-
fungsleistungen in zusätzlichen Wahlpflicht-
modulen über den in Absatz 3 geforderten
Umfang von 20 CP hinaus ausgeglichen
wird. Die Anerkennung eines Auslands-
semesters als Praxissemester obliegt der Be-
treuerin oder dem Betreuer nach Absatz 6,
die oder der auch für ein Auslandssemester
anstelle des Praxissemesters zu benennen ist. 

§ 4
Prüfungsausschuss 

(1) Für den Bachelorstudiengang Technische
Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik
ist ein Prüfungsausschuss einzurichten. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 
1. drei Professorinnen oder Professoren, 
2. eine Studierende oder ein Studierender

und 
3. eine Angehörige oder ein Angehöriger

der Gruppe gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
oder 4 HochSchG.1)

(3) Der Prüfungsausschuss ist für die Organi-
sation der Prüfungen und für Entscheidun-
gen in Prüfungsangelegenheiten zuständig.
Er achtet darauf, dass die Bestimmungen
dieser Ordnung eingehalten werden. Das
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses berichtet regelmäßig dem Fachbereich
über die Entwicklung der Prüfungs- und
Studienzeiten sowie über die Verteilung der
Fach- und Gesamtnoten. Der Prüfungsaus-
schuss gibt Anregungen zur Reform der Prü-
fungsordnung. 

1) Dies gilt nur insoweit, wie die Hochschule
im Rahmen der Grundordnung von § 37 Abs. 2
Satz 5 zweiter Halbsatz HochSchG keinen
Gebrauch macht. Sollte die Hochschule einen
Beschluss entsprechend den vorgenannten Be-
dingungen fassen, muss jede Gruppe durch ein
Mitglied vertreten sein.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
werden vom Fachbereichsrat, das vorsitzende
Mitglied und die Stellvertretung vom Prü-
fungsausschuss gewählt. Die Amtszeit des
studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die
der übrigen Mitglieder drei Jahre. Vorzeitig
ausgeschiedene Mitglieder werden durch
Nachwahl für den Rest der Amtszeit ersetzt. 

(5) Vorsitz und Stellvertretung werden von
einem Professor bzw. einer Professorin wahr-
genommen. Das Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses, die Voraussetzungen des § 25
Abs. 5 HochSchG nicht erfüllen, haben bei
Entscheidungen des Prüfungsausschusses
über die Bewertung und Anrechnung von
Prüfungs- und Studienleistungen kein
Stimmrecht. Die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses haben das Recht, bei den Prü-
fungen zugegen zu sein, soweit sie sich nicht
im gleichen Zeitraum zu derselben Prüfung
angemeldet haben. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann einzelne
Aufgaben dem vorsitzenden Mitglied über-
tragen. Ablehnende Entscheidungen kann
nur der Prüfungsausschuss treffen, soweit ei-
ne entsprechende Entscheidungspraxis in
vergleichbaren Angelegenheiten noch nicht
besteht.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen,
sind sie durch das vorsitzende Mitglied zur
Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 5
Prüfende, Beisitzende,

Betreuende der Abschlussarbeit und
des Praxissemesters 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfende
und Beisitzende sowie Betreuende der Ab-
schlussarbeit und des Praxissemesters. 

(2) Zu Prüfenden können nur Professorinnen
oder Professoren, Honorarprofessorinnen
oder Honorarprofessoren, Lehrbeauftragte
und Lehrkräfte für besondere Aufgaben be-
stellt werden. Der Prüfungsausschuss kann
bei Vorliegen zwingender Gründe über Aus-
nahmen unter Beachtung von § 25 Abs. 4 i. V.
m. Abs. 5 HochSchG entscheiden. 

(3) Zum Beisitz kann nur bestellt werden,
wer mindestens die durch die Prüfung fest-
zustellende oder eine gleichwertige Qualifi-
kation besitzt. 

(4) Betreuende der Abschlussarbeit geben die
Aufgabenstellung der Abschlussarbeit aus.
Zu Betreuenden können nur Professorinnen
oder Professoren, Honorarprofessorinnen
oder. Honorarprofessoren und Lehrbeauftrag-
te bestellt werden. Der Prüfungsausschuss
kann bei Vorliegen zwingender Gründe über
Ausnahmen unter Beachtung von § 25 Abs. 4 i.
V. m. Abs. 5 HochSchG entscheiden. 

(5) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass
den Studierenden die Namen der Prüfenden
und Beisitzenden, die Meldefristen zu den
Prüfungen sowie die Prüfungstermine recht-
zeitig bekannt gegeben werden. 

(6) Die Studierenden können für die Ab-
schlussarbeit und das Praxissemester die
Betreuende bzw. den Betreuenden vorschla-
gen. Dieser Vorschlag begründet keinen
Rechtsanspruch. 

(7) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 4
Abs. 7 entsprechend. 

§ 6
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen
und Zulassungsverfahren für Prüfungen

(1) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungs-
termine fest und bestimmt, bis zu welcher
Frist die Meldung und gegebenenfalls der

Antrag auf Zulassung mit den erforderlichen
Unterlagen spätestens vorliegen müssen. Der
Meldung bzw. dem Antrag beim Hochschul-
prüfungsamt haben die Studierenden beizu-
fügen: 
1. die Nachweise der fachlichen Zulas-

sungsvoraussetzungen für die jeweilige
Prüfung gemäß Absatz 2 Nr. 1,  

2. eine Erklärung der Studierenden, ob sie
eine Prüfungsleistung in einem Studien-
gang Technische Gebäudeausrüstung und
Versorgungstechnik oder einem verwand-
ten Studiengang endgültig nicht bestan-
den haben, oder ob sie sich in einem sol-
chen Studiengang an einer anderen
Hochschule in einem Prüfungsverfahren
befinden und

3. eine Erklärung der Studierenden, ob und
gegebenenfalls wie oft sowie in welchen
Modulen oder Prüfungsgebieten sie be-
reits Prüfungsleistungen in demselben
Studiengang oder in anderen Studi-
engängen an einer Hochschule in der
Bundesrepublik Deutschland nicht be-
standen haben. 

Nach Einführung eines elektronischen Prü-
fungsverwaltungssystems erfolgt die Anmel-
dung zu den Prüfungen online.

(2) Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Zur Bachelorprüfung kann
nur zugelassen werden, wer 
1. die Leistungsnachweise der zugehörigen

Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 1 er-
bracht hat (ausgenommen ist die Ab-
schlussarbeit) und 

2. mindestens im Semester der Zulassung
im Bachelorstudiengang Technische Ge-
bäudeausrüstung und Versorgungstech-
nik an der Fachhochschule Trier einge-
schrieben ist. 

Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Stu-
dierenden die Bachelorprüfung in einem
Studiengang Technische Gebäudeausrüstung
und Versorgungstechnik oder einem ver-
wandten Studiengang an einer Hochschule
endgültig nicht bestanden haben, wenn sie
sich in einem solchen Bachelorstudiengang
an einer anderen Hochschule in einem Prü-
fungsverfahren befinden oder wenn sie we-
gen der Anrechnung von Fehlversuchen
gemäß § 16 Abs. 1 keine Möglichkeit mehr
zur Erbringung von Prüfungsleistungen ha-
ben, die für das Bestehen der Bachelorprü-
fung erforderlich sind. 

(3) Ist es nicht möglich, die Unterlagen in der
vorgeschriebenen Weise zu erbringen, kann
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nach-
weis auf andere Weise zu führen. 

§ 7
Umfang und Art der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus 
1. den studienbegleitenden Fachprüfungen

in den Modulen gemäß Anlage 1 und 
2. der Abschlussarbeit auf einem Gebiet der

Technischen Gebäudeausrüstung und
Versorgungstechnik. 

(2) Eine Fachprüfung in einem Modul kann
aus mehreren Teilprüfungen bestehen. Die
Entscheidung dazu fällt der Prüfungsaus-
schuss; § 8 Abs. 3 gilt sinngemäß. In diesem
Fall ist die Fachprüfung für einen Modul nur
dann bestanden, wenn alle Teilprüfungen
bestanden sind. 

(3) Gegenstand einer Fachprüfung sind die
Inhalte des zugehörigen Moduls. 

(4) Die den einzelnen Modulen zugeordneten
CP-Werte sind in Anlage 1 dieser Ordnung
niedergelegt. 

(5) Auf Antrag der Studierenden kann der
Prüfungsausschuss für im Rahmen eines
Auslandssemester erbrachte Prüfungsleis-
tungen Abweichungen von den Vorgaben der
Anlage 1 genehmigen. 



§ 8
Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind: 
1. mündliche Prüfungen gemäß § 9, 
2. schriftliche Prüfungen gemäß § 10 und 
3. die Abschlussarbeit gemäß § 11. 

(2) Mündliche und schriftliche Prüfungen
werden studienbegleitend durchgeführt. 

(3) Ob in einem Modul mündliche oder
schriftliche Prüfungen erfolgen, wird vom
Prüfungsausschuss spätestens acht Wochen
nach Beginn der Lehrveranstaltungen des
zugehörigen Moduls festgelegt und durch
Aushang bekannt gegeben. 

(4) Studienleistungen sind zusätzliche Leis-
tungen, die die Studierenden während des
Studiums zu erbringen haben. Studienleis-
tungen können durch Laborversuche, Labor-
versuchsberichte, die Teilnahme an Übun-
gen, Seminaren, Kolloquien oder Exkursio-
nen, Hausarbeiten, Projektarbeiten, Referate
oder Gruppenarbeiten erbracht werden. Da-
bei muss sichergestellt werden, dass es sich
um eine selbstständige Leistung der einzel-
nen Studierenden handelt. Bei Gruppen-
arbeiten muss die Leistung des Einzelnen
erkennbar sein. Die Lehrenden legen fest, zu
welchem Termin und in welcher Form die
Studienleistungen abzulegen sind und be-
werten diese in der Regel gemäß § 12 Abs. 1
bis 3. Eine Studienleistung ist bestanden,
wenn sie mit mindestens ausreichend bewer-
tet wurde. Eine Studienleistung ist auch be-
standen, wenn anstatt einer Benotung von
der Lehrenden bzw. vom Lehrenden Min-
destanforderungen für das Bestehen festge-
legt wurden und diese erfüllt sind. 

(5) Studienleistungen gehen nicht in die Ge-
samtnote der Fachprüfung eines Moduls und
auch nicht in die Gesamtnote des Studiums
ein. Der erfolgreiche Abschluss von Stu-
dienleistungen kann jedoch Voraussetzung
für die Erbringung einer Prüfungsleistung
sein. Die Lehrenden legen zu Beginn eines
jeden Moduls fest, welche Studienleistungen
im Rahmen dieses Moduls gefordert werden
und wie der Nachweis erfolgt. 

(6) Machen Studierende durch ärztliches
Zeugnis eine länger andauernde oder ständi-
ge Behinderung glaubhaft, wegen der sie
Prüfungen ganz oder teilweise nicht in der
vorgesehenen Form ablegen können, hat der
Prüfungsausschuss je nach Art der Behinde-
rung entweder die Bearbeitungszeit zur Er-
bringung der Prüfungsleistung angemessen
zu verlängern oder an Stelle der vorgesehe-
nen Prüfungsleistung gleichwertige Prü-
fungsleistungen in anderer Form zuzulassen.
Voraussetzung ist ein Antrag der oder des
Studierenden an den Prüfungsausschuss.
Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

(7) Prüfungsleistungen können auch vor den
in Anlage 1 genannten Semestern abgelegt
werden, sofern die für die Zulassung zur
Prüfung erforderlichen Voraussetzungen
nach § 6 erfüllt sind. Entsprechendes gilt für
Studienleistungen. 

§ 9
Mündliche Prüfungen 

(1) In mündlichen Prüfungen sollen die Stu-
dierenden nachweisen, dass sie die Zusam-
menhänge des Prüfungsfaches kennen und
spezielle Fragestellungen in diese Zusam-
menhänge einordnen können. Durch mündli-
che Prüfungen soll ferner festgestellt wer-
den, ob die Studierenden über ein breites
Grundlagenwissen verfügen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mehre-
ren Prüfenden oder von einer oder einem
Prüfenden in Gegenwart eines sachkundigen
beisitzenden Mitglieds abgenommen. 

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung be-
trägt je Studierender oder je Studierendem
und Prüfungsfach 15 Minuten. Sie kann in
begründeten Fällen bis zu 15 Minuten über-
schritten werden. 

(4) Die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse
der mündlichen Prüfung sind in einem Pro-
tokoll für die einzelnen Studierenden festzu-
halten. Die Anfertigung des Protokolls in
elektronischer Form ist ausgeschlossen. Im
Falle des Absatzes 2 2. Halbsatz hört die
Prüfende oder der Prüfende vor der Festset-
zung der Note gemäß § 12 Abs. 1 das beisit-
zende Mitglied. Das Ergebnis ist den Studie-
renden im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. 

(5) Studierende, die sich zu einem späteren
Prüfungstermin der gleichen Prüfung unter-
ziehen wollen, sollen nach Maßgabe der
räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zuge-
lassen werden, es sei denn, die zu Prüfenden
haben bei der Meldung zur Prüfung wider-
sprochen. Die Zulassung erstreckt sich je-
doch nicht auf die Beratung und Bekanntga-
be der Prüfungsergebnisse an die Studieren-
den. 

(6) Auf Antrag weiblicher Studierender kön-
nen Frauenbeauftragte an den mündlichen
Prüfungen teilnehmen.

§ 10
Schriftliche Prüfungen 

(1) In schriftlichen Prüfungen (Klausuren,
Hausarbeiten und Projektarbeiten) sollen die
Studierenden nachweisen, dass sie Probleme
erkennen und in begrenzter Zeit mit fach-
spezifischen Methoden Lösungen entwickeln
können. 

(2) Die Bearbeitungszeit der Klausuren be-
trägt 60 bis 180 Minuten. Der Prüfungsaus-
schuss legt für die einzelnen schriftlichen
Prüfungen die Bearbeitungszeit fest. Die
Studierenden sind hiervon zu unterrichten. 

(3) Klausuren werden in der Regel von zwei
Prüfenden gemäß § 5 Abs. 2 bewertet.
Schriftliche Prüfungen, deren Bestehen 
Voraussetzung für die Fortsetzung des 
Studiums ist, werden von mindestens zwei
Prüfenden bewertet. 

(4) Klausuren, die nicht rechtzeitig abgelie-
fert worden sind, werden mit der Note nicht
ausreichend bewertet. Diese Feststellung
trifft der Prüfungsausschuss. 

(5) Hausarbeiten und Projektarbeiten sind
Einzelarbeiten oder Gruppenarbeiten. Durch
Projektarbeiten wird in der Regel die Fähig-
keit zur Teamarbeit und insbesondere zur
Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation
von Konzepten nachgewiesen. Die Studie-
renden sollen nachweisen, dass sie an größe-
ren Aufgaben Ziele definieren sowie inter-
disziplinäre Lösungsansätze und Konzepte
erarbeiten können. Bei Gruppenarbeiten
muss der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag der einzelnen Studierenden deutlich
unterscheidbar und bewertbar sein. Die Be-
arbeitungszeit von Haus- und Projektarbei-
ten beträgt mindestens zwei Wochen. Sie
wird von den Prüfenden festgelegt und den
Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben.
Nach Ablauf der Bearbeitungszeit sind die
erarbeiteten Unterlagen einer der prüfenden
Personen abzugeben. Bei der Abgabe haben
die Studierenden schriftlich zu versichern,
dass sie ihre Arbeit - bei einer Gruppenar-
beit ihren entsprechend gekennzeichneten
Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst
und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt haben. Absätze 3
und 4 gelten entsprechend. 

(6) Schriftliche Prüfungen nach dem Multi-
ple-Choice-Verfahren sind in der Regel ausge-
schlossen.

(7) Schriftliche Prüfungen sind in der Regel
innerhalb von acht Wochen zu bewerten. 

§ 11
Abschlussarbeit 

(1) Mit der Abschlussarbeit sollen die Stu-
dierenden unter Beweis stellen, dass sie in
der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen
Frist ein Fachproblem selbstständig mit wis-
senschaftlichen Methoden erfolgreich zu be-
arbeiten.

(2) Für den Beginn der Abschlussarbeit müs-
sen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
1. bis auf höchstens zwei Ausnahmen

müssen alle Prüfungsleistungen des Stu-
diums erbracht sein (ausgenommen die
Abschlussarbeit selbst) und 

2. erfolgreicher Abschluss des Praxissemes-
ters. 

(3) Das Thema der Abschlussarbeit wird von
einer oder einem Betreuenden gemäß § 5
Abs. 4 ausgegeben. Die Studierenden haben
dafür Sorge zu tragen, dass sie sich spätes-
tens zwei Monate nach Abschluss der letzten
Fachprüfung zur Abschlussarbeit anmelden.
Die Ausgabe der Aufgabenstellung der Ab-
schlussarbeit erfolgt über das vorsitzende
Mitglied des Prüfungsausschusses. Der Zeit-
punkt der Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. Den Studierenden ist Gelegenheit zu
geben, für das Thema der Abschlussarbeit
Vorschläge zu machen. Dieser Vorschlag be-
gründet keinen Rechtsanspruch. 

(4) Die Bearbeitungszeit beginnt mit der
Ausgabe der Aufgabenstellung und soll
10 Wochen nicht überschreiten. In Ausnah-
mefällen ist eine Verlängerung der Bearbei-
tungszeit auf insgesamt höchstens 16 Wo-
chen möglich. Die Verlängerung der Bearbei-
tungszeit ist durch die Studierenden bei dem
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses zu beantragen und zu begründen.
Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses entscheidet nach Rücksprache mit
der Betreuenden oder dem Betreuenden
gemäß § 5 Abs. 4.

(5) Thema, Aufgabenstellung und Umfang
der Abschlussarbeit müssen so gestellt sein,
dass die Bearbeitungszeit eingehalten wer-
den kann. Die Aufgabenstellung kann nur
einmal und nur innerhalb der ersten vier
Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben
werden. Die Bearbeitung einer neuen Aufga-
benstellung ist dann innerhalb von vier Wo-
chen zu beginnen. 

(6) Abschlussarbeiten können auch als Grup-
penarbeiten zugelassen werden, wenn der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der
einzelnen Studierenden deutlich unter-
scheidbar und bewertbar ist und die Anfor-
derungen nach Absatz 1 erfüllt. 

(7) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß bei
dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses einzureichen. Bei der Abgabe haben
die Studierenden schriftlich zu versichern,
dass sie ihre Arbeit - bei einer Gruppenar-
beit ihren entsprechend gekennzeichneten
Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst
und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt haben. Der Ab-
gabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.
Wird die Abschlussarbeit nicht fristgerecht
eingereicht, gilt sie als nicht bestanden. 

(8) Die Abschlussarbeit kann bei einer Be-
wertung, die schlechter als ausreichend (4,0)
ist, nur einmal wiederholt werden. Im Falle
der Wiederholung ist eine Rückgabe des The-
mas der Abschlussarbeit in der in Absatz 5
genannten Frist jedoch nur zulässig, wenn
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die Studierenden bei der Anfertigung der
ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch gemacht haben.

(9) Die Abschlussarbeit ist im Rahmen eines
Seminars von der Studierenden oder dem
Studierenden vorzustellen. Diese Präsentati-
on der Abschlussarbeit stellt eine Studien-
leistung dar. 

(10) Die Abschlussarbeit ist von zwei Perso-
nen, die als Prüfende gemäß § 5 Abs. 2 zuge-
lassen sind, zu bewerten. Eine der beiden
Personen soll die Arbeit betreut haben. Die
Abschlussarbeit ist in der Regel innerhalb
von zwei Monaten zu bewerten. 

§ 12
Bewertung der Prüfungs- und

Studienleistungen, Bildung der Fachnoten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleis-
tungen werden von den jeweiligen Prüfenden
gemäß § 5 Abs. 1 festgesetzt. Für die Bewer-
tung der Prüfungsleistungen sind folgende
Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut, eine hervorragende Leistung, 
2 = gut, eine Leistung, die erheblich über den

durchschnittlichen Anforderungen liegt, 
3 = befriedigend, eine Leistung, die durch-

schnittlichen Anforderungen entspricht, 
4 = ausreichend, eine Leistung, die trotz ih-

rer Mängel noch den Anforderungen
genügt, 

5 = nicht ausreichend, eine Leistung, die we-
gen erheblicher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung von Einzel-
leistungen können die Noten um 0,3 vermin-
dert oder erhöht werden. Noten schlechter
als 4,0 sind nicht ausreichend. Die Noten 0,7,
4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 

(2) Wird eine Leistung durch mehrere Prü-
fende bewertet, errechnet sich die Note aus
dem einfachen Durchschnitt der Noten der
einzelnen Bewertungen. Entsprechendes gilt
bei Studienleistungen. 

(3) Besteht die Prüfung in einem Modul aus
mehreren Prüfungsleistungen, errechnet sich
die Fachnote für dieses Modul aus dem einfa-
chen Durchschnitt der Noten der einzelnen
Prüfungsleistungen. Ist für die einzelnen
Prüfungsleistungen ein CP-Wert angebbar,
werden die Noten der einzelnen Prüfungs-
leistungen vor der Bildung des Durch-
schnitts mit dem entsprechenden CP-Wert
gewichtet. Entsprechendes gilt für Studien-
leistungen. 

(4) Die Gesamtnote des Bachelorstudiums
wird aus dem Durchschnitt der mit den ent-
sprechenden CP-Werten gewichteten Fach-
noten der Module nach Anlage 1 einschließ-
lich der Abschlussarbeit gebildet. Das Pra-
xissemester bleibt dabei unberücksichtigt.
Wurden Prüfungsleistungen in Wahlpflicht-
modulen mit mehr als 20 CP erbracht, werden
bei der Berechnung der Gesamtnote Wahl-
pflichtmodule im Umfang von höchstens
20 CP berücksichtigt. Dabei werden die
Wahlpflichtmodule mit den besten Fachno-
ten zur Berechnung der Gesamtnote heran-
gezogen. 

(5) Bei der Bildung von Noten gemäß Absätze
2 bis 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter
dem Komma berücksichtigt, alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(6) Aus diesen Noten mit einer Dezimalstelle
hinter dem Komma werden die Zeugnisnoten
wie folgt gebildet: 
- bei einem Durchschnitt bis 1,5: sehr gut, 
- bei einem Durchschnitt

über 1,5 bis 2,5: gut, 
- bei einem Durchschnitt

über 2,5 bis 3,5: befriedigend, 

- bei einem Durchschnitt
über 3,5 bis 4,0: ausreichend, 

- bei einem Durchschnitt
über 4,0: nicht ausreichend. 

Bei überragenden Leistungen (Gesamtnote
bis einschließlich 1,2) kann das Gesamturteil
Mit Auszeichnung bestanden erteilt werden. 

(7) Für die Umrechnung der Noten in die
ECTS-Bewertungsskala gelten die Regeln
der Kultusministerkonferenz (KMK) in der
jeweilig gültigen Fassung.

§ 13
Versäumnis, Rücktritt,

Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit nicht
ausreichend bewertet, wenn Studierende zu
einem Prüfungstermin, für den sie sich ange-
meldet haben, ohne triftige Gründe nicht er-
scheinen oder wenn sie nach Beginn der Prü-
fung ohne triftige Gründe von der Prüfung
zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine
schriftliche Prüfungsleistung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit er-
bracht wird. 

(2) Die für das Versäumnis eines Prüfungs-
termins oder für den Rücktritt nach Beginn
einer Prüfung geltend gemachten Gründe
müssen der Vorsitzenden bzw. dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses unverzüg-
lich schriftlich angezeigt und glaubhaft ge-
macht werden. Bei Krankheit ist das Attest
unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Verzö-
gern spätestens bis zum dritten Tag nach
dem Prüfungstermin bei dem vorsitzenden
Mitglied des Prüfungsausschusses vorzule-
gen. Das Attest muss die Prüfungsunfähig-
keit erkennen lassen. Die Vorlage eines
amtsärztlichen Attestes kann verlangt wer-
den. Werden die Gründe anerkannt, wird ein
neuer Termin anberaumt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind in diesem
Fall anzurechnen. 

(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis der
Prüfungsleistung durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs-
leistung für diese Studierenden als mit
nicht ausreichend bewertet. Studierende,
die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fung stören, können von den jeweils Prüfen-
den oder Aufsichtführenden von der Fort-
setzung der Prüfung ausgeschlossen wer-
den. In diesem Fall gilt die betreffende
Prüfungsleistung als mit nicht ausreichend
bewertet. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 3 sind vom
Prüfungsausschuss den Studierenden unver-
züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.

§ 14
Bestehen, Nichtbestehen,

Bescheinigung von Prüfungsleistungen 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden,
wenn unter Berücksichtigung von § 3 Abs. 3
in allen Modulen nach Anlage 1 die Prü-
fungsleistungen mindestens mit ausrei-
chend bewertet wurden. Die Bachelorprü-
fung ist endgültig nicht bestanden, wenn
die Wiederholungsmöglichkeiten der Prü-
fungsleistungen (§ 16 Abs. 1 und 2) erfolglos
ausgeschöpft wurden. 

(2) Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfun-
gen werden den Studierenden durch Aus-
hang bekannt gegeben bzw. können nach
Einführung eines elektronischen Prüfungs-
verwaltungssystems online abgefragt wer-
den. Bei Nichtbestehen einer Wiederho-
lungsprüfung erhalten die Studierenden ei-
nen schriftlichen Bescheid, der gleichzeitig
darüber Auskunft gibt, ob und gegebenen-

falls innerhalb welcher Frist eine weitere
Wiederholung der Prüfungsleistung gemäß
§ 16 möglich ist. 

(3) Haben Studierende die Bachelorprüfung
endgültig nicht bestanden, wird ihnen auf
Antrag eine zusammenfassende Bescheini-
gung über die erbrachten Prüfungs- und
Studienleistungen ausgestellt. 

§ 15
Freiversuch, Fristen 

(1) Eine mündliche oder schriftliche Prüfung
gemäß § 9 bzw. § 10 gilt im Falle des erst-
maligen Nichtbestehens als nicht unternom-
men, wenn sie innerhalb der Regelstudien-
zeit abgelegt wurde und die weiteren Teile
der Prüfungsleistung bereits abgelegt sind
oder noch innerhalb der Regelstudienzeit ab-
gelegt werden können (Freiversuch). Für die
Abschlussarbeit gemäß § 11 wird ein Frei-
versuch nicht gewährt. Der Freiversuch wird
für jede Prüfungsleistung nur einmal ge-
währt. 

(2) Prüfungsleistungen, die wegen Täuschun-
gen oder eines sonstigen ordnungswidrigen
Verhalten für nicht bestanden erklärt wur-
den, sind vom Freiversuch ausgeschlossen. 

(3) Bei der Ermittlung der für die Ge-
währung des Freiversuchs maßgeblichen
Fachstudiendauer und sonstiger Studienzei-
ten, die für die Einhaltung einer für die Mel-
dung oder Abmeldung einer Prüfung oder
ihrer Wiederholung vorgeschriebenen Frist
maßgeblich sind, werden Verlängerungen
und Unterbrechungen nicht berücksichtigt,
soweit diese bedingt waren 
1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder

satzungsgemäß vorgesehenen Gremien
einer Hochschule, einer Studierenden-
schaft oder eines Studierendenwerks, 

2. durch Krankheit oder andere von den
Studierenden nicht zu vertretende Gründe
oder 

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung
eines Kindes. 

Im Falle der Nummer 3 ist mindestens die
Inanspruchnahme der Fristen entsprechend
den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes
sowie entsprechend den Fristen des Bundes-
erziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit
zu ermöglichen. Unberücksichtigt bleibt fer-
ner ein ordnungsgemäßes einschlägiges Aus-
landsstudium von bis zu zwei Semestern.
Davon ausgenommen ist ein Auslandssemes-
ter, das gemäß § 3 Abs. 7 das Praxissemester
ersetzt. Die Nachweise obliegen den Studie-
renden. 

(4) Hängt die Einhaltung einer für die Mel-
dung oder Ablegung einer Prüfung oder ihrer
Wiederholung vorgeschriebenen Frist von
Studienzeiten ab, werden Verlängerungen
und Unterbrechungen gemäß Absatz 3 nicht
berücksichtigt.

(5) Eine im Freiversuch nicht bestandene
Prüfungsleistung ist im Rahmen der Prü-
fungstermine des jeweils folgenden Semes-
ters abzulegen. 

(6) Eine im Freiversuch bestandene Prü-
fungsleistung kann einmal zur Notenverbes-
serung zum jeweils nächsten Prüfungstermin
wiederholt werden. Wird eine Notenverbes-
serung nicht erreicht, bleibt die in der ersten
Prüfungsleistung erzielte Note gültig. 

§ 16
Wiederholung von Prüfungs- und

Studienleistungen sowie
des Praxissemesters

(1) Prüfungsleistungen außer der Abschluss-
arbeit, die nicht mindestens mit ausreichend
bewertet worden sind, können höchstens
zweimal wiederholt werden. Sind Teile einer
Prüfungsleistung nicht bestanden, so müssen
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nur diese wiederholt werden. Nicht bestan-
dene Prüfungsleistungen in einem Bachelor-
studiengang Technische Gebäudeausrüstung
und Versorgungstechnik an einer anderen
Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind als Fehlversuche auf die zulässige
Zahl der Wiederholungsprüfungen anzu-
rechnen. Als Fehlversuche anzurechnen sind
ferner nicht bestandene Prüfungsleistungen
in Modulen oder Prüfungsgebieten eines an-
deren Studiengangs an einer Hochschule in
der Bundesrepublik Deutschland, die denen
im Bachelorstudiengang Technische Gebäu-
deausrüstung und Versorgungstechnik im
Wesentlichen entsprechen, soweit für deren
Bestehen gleichwertige oder geringere An-
forderungen gestellt wurden. Die Wiederho-
lung einer bestandenen Prüfungsleistung ist
nicht zulässig. § 15 Abs. 6 bleibt unberührt.
Ein Ersatz einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung durch eine Prüfungsleistung in
einem anderen Modul ist nicht zulässig. 

(2) Die Abschlussarbeit kann nur einmal
wiederholt werden. In diesem Fall muss in-
nerhalb von drei Monaten nach Datum des
Bescheids über das Nichtbestehen eine neue
Abschlussarbeit angemeldet werden. 

(3) Ein nicht erfolgreich absolviertes Praxis-
semester kann einmal wiederholt werden. In
diesem Fall kann das Praxissemester in be-
gründeten Fällen in zwei Abschnitte unter-
teilt und in den folgenden vorlesungsfreien
Zeiten absolviert werden. Über die Untertei-
lung in zwei Abschnitte entscheidet der Prü-
fungsausschuss.

(4) Die Wiederholungsprüfungen sind im
Rahmen der Prüfungstermine des jeweils fol-
genden Semesters abzulegen. Über Ausnah-
men entscheidet der Prüfungsausschuss un-
ter Beachtung des § 26 Abs. 1 Nr. 6 Hoch-
SchG. 

(5) Studierende, die eine Prüfungsleistung
endgültig nicht bestanden haben, verlieren
den Prüfungsanspruch in diesem Studien-
gang. Die Wiedereinschreibung in diesen
Studiengang wird ihnen versagt.

§ 17
Anrechnung von Studienzeiten,

Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die in einem Studien-
gang Technische Gebäudeausrüstung und
Versorgungstechnik an einer Hochschule in
der Bundesrepublik Deutschland erworben
wurden, werden ohne Gleichwertigkeitsprü-
fung angerechnet, sofern dieser Studiengang
akkreditiert ist. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen in anderen Studiengän-
gen, die an einer Hochschule in der Bundes-
republik Deutschland erbracht wurden, wer-
den angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit
festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzu-
stellen, wenn Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen in Inhalt,
Umfang und in den Anforderungen dieser
Prüfungsordnung und der Studienplan im
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein
schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung
vorzunehmen. Bei der Anerkennung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die außerhalb der Bundes-
republik Deutschland erbracht wurden, sind
die von der Kultusministerkonferenz (KMK)
und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ge-
billigten Äquivalenzvereinbarungen sowie
Absprachen im Rahmen von Hochschulpart-
nerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten
Fernstudien, für multimedial gestützte Stu-

dien- und Prüfungsleistungen sowie für
Studien- und Prüfungsleistungen von Früh-
studierenden gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend; Absatz 2 gilt außerdem für Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungs-
leistungen an anderen Bildungseinrichtun-
gen, insbesondere an staatlichen oder staat-
lich anerkannten Berufsakademien sowie an
Fach- und Ingenieurschulen und Offizier-
hochschulen der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik.

(4) Außerhalb des Hochschulbereichs erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten werden
angerechnet, soweit Gleichwertigkeit be-
steht. Gleichwertige Kenntnisse und Fähig-
keiten können höchstens bis zur Hälfte des
Studiums angerechnet werden. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen
anerkannt, werden Noten - soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind - übernommen
und in die Berechnung der Gesamtnote ein-
bezogen. Bei unvergleichbaren Notensyste-
men wird der Vermerk bestanden aufge-
nommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeich-
nung der Anerkennung vorgenommen.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der
Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch
auf Anerkennung. Die Anerkennung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die in der Bundesrepublik
Deutschland erbracht wurden, erfolgt von
Amts wegen. Die Studierenden haben die für
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen
vorzulegen.

§ 18
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung
wird ein Zeugnis in deutscher und englischer
Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält: 
1. Thema und Note der Abschlussarbeit, 
2. Fachnoten in den Modulen gemäß An-

lage 1, 
3. gewählte Module im Wahlpflichtbereich

sowie die Fachnoten in diesen Modulen, 
4. Gesamtnote gemäß § 12 Abs. 4 und 
5. Fachnoten in Modulen, die den Gesamt-

umfang des Studiums von 210 CP über-
steigen. Diese Fachnoten werden auf An-
trag der Studierenden oder des Studie-
renden in das Zeugnis aufgenommen. 

(2) Noten im deutschsprachigen Zeugnis be-
stehen aus der Bewertung gemäß § 12 Abs. 6
und der errechneten numerischen Note mit
einer Dezimalstelle nach dem Komma. Noten
im englischsprachigen Zeugnis bestehen aus
der Bewertung gemäß § 12 Abs. 7 und der er-
rechneten numerischen Note mit einer Dezi-
malstelle nach dem Komma. 

(3) Auf Antrag der Studierenden wird die
bis zum Abschluss der Bachelorprüfung
benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis
aufgenommen.

(4) Das Zeugnis ist von dem vorsitzenden
Mitglied des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen und trägt das Datum des Tages, an
dem die letzte Leistung erbracht worden ist. 

(5) Die Hochschule stellt ein Diploma Sup-
plement (DS) entsprechend dem Diploma
Supplement-Modell von Europäischer Uni-
on/Europarat/UNESCO in deutscher und
englischer Sprache aus. Als Darstellung des
nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt
8) ist der zwischen KMK und HRK abge-
stimmte Text in der jeweils geltenden Fas-
sung zu verwenden2). Es enthält insbesondere
Angaben über die Hochschule, die Art des

2) Die jeweils geltende Fassung ergibt sich aus
http://www.hrk.de (Stichwort: Diploma Supple-
ment).

Abschlusses, das Studienprogramm, die Zu-
gangsvoraussetzungen, die Studienanforde-
rungen und den Studienverlauf sowie über
das deutsche Studiensystem. 

§ 19
Bachelorurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die
Bachelorurkunde mit dem Datum des Zeug-
nisses ausgehändigt. Darin wird die Verlei-
hung des akademischen Grades Bachelor of
Engineering (B.Eng.) in deutscher und engli-
scher Sprache beurkundet. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von der
Präsidentin oder dem Präsidenten der
Fachhoch-schule Trier und dem vorsitzen-
den Mitglied des Prüfungsausschusses un-
terzeichnet und mit dem Siegel der Hoch-
schule versehen. 

(3) Die Ausstellung des Diploma Supplement
und des Zeugnisses in elektronischer Form
ist ausgeschlossen. 

(4) Die Ausstellung der Bachelorurkunde in
elektronischer Form ist ausgeschlossen. 

§ 20
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Haben Studierende bei einer Prüfungs-
leistung getäuscht und wird diese Tatsache
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so kann der Prüfungsausschuss
nachträglich die Bewertung der Prüfungs-
leistungen, bei deren Erbringung getäuscht
wurde, entsprechend berichtigen oder als
nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die
Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt,
ohne dass die Studierenden hierüber täu-
schen wollten, und wird diese Tatsache erst
nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so wird dieser Mangel durch das
Bestehen der Prüfung geheilt. Haben Stu-
dierende die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(3) Den Studierenden ist vor einer Ent-
scheidung Gelegenheit zur Äußerung zu ge-
ben. 

(4) Wird die Note auf Grund einer Entschei-
dung nach Absatz 1 abgeändert oder wird
eine Prüfung aufgrund einer Entscheidung
nach Absatz 1 und Absatz 2 als „nicht
bestanden“ erklärt, ist das unrichtige
Prüfungszeugnis einzuziehen und gegebe-
nenfalls eine neues Prüfungszeugnis zu
erteilen. Entsprechendes gilt für die Ur-
kunde.

(5) Prüfungsunterlagen werden zwei Jahre
nach Ausgabe des Zeugnisse aufbewahrt, so-
weit den Prüfungsergebnissen nicht wider-
sprochen wird. In den Fällen, in denen den
Prüfungsergebnissen widersprochen wird,
sind die Prüfungsunterlagen solange aufzu-
bewahren, bis das Verfahren endgültig abge-
schlossen ist.

§ 21
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Die Studierenden können sich über Teil-
ergebnisse der Prüfung vor Abschluss der
Prüfung unterrichten.

(2) Innerhalb eines Jahres nach Mitteilung
des Ergebnisses der jeweiligen Prüfung wird
den Studierenden auf Antrag Einsicht in ihre
Prüfungsakten gewährt. 

§ 22
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach
ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger für
Rheinland-Pfalz in Kraft. 
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§ 23
Außerkrafttreten der Prüfungsordnung

des Diplomstudiengangs
Versorgungstechnik

Mit dem Inkrafttreten dieser Prüfungsord-
nung tritt die Ordnung für die Diplomprü-
fung im Studiengang Versorgungstechnik
vom 4. Februar 2002 (StAnz. 2002 Nr. 10
S. 690 ff), zuletzt geändert durch Ordnung
vom 30. September 2004 (StAnz. 2004 Nr. 40
S. 1465 f) außer Kraft.

§ 24
Übergangsvorschriften 

(1) Studierende, die das Studium im Diplom-

studiengang Versorgungstechnik an der
Fachhochschule Trier vor dem WS 2005/2006
aufgenommen haben, beenden das begonnene
Studium nach der Ordnung für die Diplom-
prüfung im Studiengang Versorgungstechnik
der Fachhochschule Trier vom 4. Februar
2002 (StAnz 2002 Nr. 10 S. 690 ff), zuletzt
geändert durch Ordnung vom 30. September
2004 (StAnz. 2004 Nr. 40 S. 1465 f). 

(2) Diese Übergangsregelung tritt vier Jahre
nach Einführung dieser Prüfungsordnung
außer Kraft. Härtefälle werden vom Prü-
fungsausschuss geregelt. 

(3) Ein Wechsel vom Diplomstudiengang
Versorgungstechnik zum Bachelorstudien-
gang Technische Gebäudeausrüstung und
Versorgungstechnik ist möglich. Einzelheiten
regelt der Prüfungsausschuss. Studierende
nach Absatz 1 können einen unwiderrufli-
chen Antrag stellen.

Trier, den 22. Mai 2007 

Prof. Dr.-Ing. Burkard  F r o m m
Dekan des Fachbereichs

Bauingenieurwesen,
Lebensmitteltechnik, Versorgungstechnik
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Anlage 1 zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Technische Gebäudeausrüstung und Versorgungstechnik der Fach-
hochschule Trier

Modul
1. Semester

WS
2. Semester

SS
3. Semester

WS
4. Semester

SS
5. Semester

WS
6. Semester

SS
7. Semester

WS
CP

Pflichtmodule V Ü L P V Ü L P V Ü L P V Ü L P V Ü L P V Ü L P

Arbeitsmethoden

Lern- und Studientechniken, wissen-
schaftliches Arbeiten

4 X 4

Informatik und angewandte Program-
mierung

1 1 1 1 2 X 8

Naturwissenschaften

Physik 4 1 X 6

Mathematik Vorkurs (Besuch freiwillig) 2

Mathematik I 4 X 4

Mathematik II 4 2 X 6

Chemie 2 2 1 X 6

Ingenieurwissenschaften

Werkstoff- und Anlagentechnik 4 2 X 6

Technische Mechanik 2 2 X 4

Technische Fluidmechanik 4 4 X 8

Technische Thermodynamik 4 4 X 8

Elektrotechnik 1 1 1 1 X 5

Messtechnik, Regelungstechnik, Ge-
bäudesystemtechnik

2 4 X 1 8

Heizungstechnik 4 4 X

P
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1 1 12

Kraft- und Arbeitsmaschinen 2 4 X 6

Gastechnik und Gasversorgung 4 2 X 6

Klimatechnik 4 6 1 X 1 14

Sanitärtechnik 4 X 4

WS: Wintersemester, SS: Sommersemester; V: Vorlesung, Ü: Übung, L: Laborpraktikum (Studienleistung), angegeben sind jeweils
die Semesterwochenstunden, P: Prüfung, X: in dem angegebenen Modul/Semester findet eine Prüfung statt, CP: Credit Points.
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4865.

Promotionsordnung
des Fachbereiches II:

Sprach-, Literatur- und
Medienwissenschaften
der Universität Trier

Vom 31. Mai 2007

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2
Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG) des
Landes Rheinland-Pfalz vom 21. Juli 2003
(GVBl. S. 167) geändert durch das Erste
Landesgesetz zur Änderung hochschulrecht-
licher Vorschriften vom 19. Dezember 2006
(GVBl. S. 438) hat der Rat des Fachbereiches
II der Universität Trier am 3. Mai 2006 die
folgende Promotionsordnung beschlossen.
Diese Promotionsordnung hat das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft,
Jugend und Kultur mit dem Schreiben vom
24. Mai 2007, Az.: 9526 - 52 322-4/44 (2), ge-
nehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

Inhalt

§ 1 Promotion

§ 2 Promotionsleistungen

§ 3 Voraussetzungen zur Promotion

§ 4 Prüfungsfächer

§ 5 Dissertation

§ 6 Betreuung der Dissertation

§ 7 Zulassungsantrag

§ 8 Zulassung

§ 9 Berichterstatterin oder Berichterstatter

§ 10 Prüfungsausschuss

§ 11 Beurteilung der Dissertation

§ 12 Auslage der Dissertation und
Verfahren bei Einsprüchen

§ 13 Ablehnung der Dissertation

§ 14 Ziel und Gegenstand
der mündlichen Prüfung

§ 15 Durchführung der
mündlichen Prüfung als Rigorosum

§ 16 Durchführung der
mündlichen Prüfung als Disputatio

§ 17 Festlegung der Gesamtnote

§ 18 Versäumnis

§ 19 Wiederholung der mündlichen Prüfung

§ 20 Besondere Krankheitsregelung

§ 21 Elternschutz

§ 22 Promotion in gemeinsamer Betreuung
mit einer ausländischen Fakultät

§ 23 Veröffentlichung der Dissertation

§ 24 Promotionsurkunde und Abschluss
des Promotionsverfahrens

§ 25 Ungültigkeit der Promotionsleistungen

§ 26 Entziehung des Doktorgrades

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung

§ 28 Ehrenpromotion

§ 29 Einsichtsrecht

§ 30 Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 1
Promotion

(1) Durch die Verleihung des Doktorgrades
wird eine selbständige wissenschaftliche
Leistung bescheinigt. Der Fachbereich II der
Universität Trier promoviert zur Doktorin/
Doctrix oder zum Doktor der Philosophie
(Dr. phil.).

(2) Die Kandidatinnen können die weibliche
(Doktorin oder Doctrix) oder die männliche
Form des Titels wählen.

(3) Der Fachbereich II kann für außerge-
wöhnliche Leistungen auf den von ihm ver-
tretenen Gebieten sowie an international an-
erkannte Persönlichkeiten des literarischen
Lebens die Ehrendoktorwürde (Dr. phil.
h. c.) verleihen.

§ 2
Promotionsleistungen

(1) Die Promotionsleistungen bestehen aus
einer wissenschaftlichen Abhandlung (Dis-
sertation) und einer mündlichen Prüfung,
wahlweise in der Form eines Rigorosums
oder einer Disputatio.

(2) Das Rigorosum findet in einem Haupt-
fach und zwei Nebenfächern statt. Bei Vor-
liegen eines Hochschulabschlusses in zwei
Hauptfächern gemäß § 4 Abs. 1 dieser Pro-
motionsordnung ist auch die Wahl von zwei
Hauptfächern möglich. Für Doktorandinnen
oder Doktoranden, die einen Hochschulab-
schluss in nur einem Hauptfach haben, ist
das Rigorosum in einem Hauptfach möglich.
Über Ausnahmen befindet die Dekanin oder
der Dekan.

(3) Die Disputatio findet in einem Hauptfach
statt.

§ 3
Voraussetzungen zur Promotion

Voraussetzung zur Promotion ist in der Regel
ein abgeschlossenes Hochschulstudium an
einer deutschen wissenschaftlichen Hoch-
schule in einem sprach-, literatur- oder me-
dienwissenschaftlichen Fach oder ein gleich-
wertig anerkannter Abschluss an einer aus-
ländischen wissenschaftlichen Hochschule
sowie das Kleine Latinum. Das Kleine Lati-

Modul 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester 7. Semester CP

Ingenieurwissenschaften V Ü L P V Ü L P V Ü L P V Ü L P V Ü L P V Ü L P

Wasseraufbereitung und -versorgung 4 1 2 1 X 10

Elektrische Anlagen 2 2 1 X 6

Regenerative Energietechnik und
Brennstoffzellen

2 2 X 5

Kältetechnik 2 1 X 4

Wirtschaft

Einführung in die Betriebswirtschaft 4 X 4

Grundlagen Recht, insbesondere
Vertragsrecht und VOB

4 X 4

Wahlpflichtmodule

Berufspädagogik 2 X 2 X 4

Technisches Englisch 1 1 1 1 X 4

Verfahrenstechnik 4 X 4

Abwasser- und Abfalltechnik 4 X 4

Wärmeübertragung 2 1 2 X 6

Drucklufttechnik 2 X 2

Schweißtechnik 4 X 4

Umweltrecht 4 X 4

Lichttechnik 2 X 2

Elektrische Energieverteilung 2 2 X 4

Großküchenplanung 2 X 2

Schwimmbadtechnik 2 X 2

Praxissemester 30

Abschlussarbeit X 12
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WS: Wintersemester, SS: Sommersemester; V: Vorlesung, Ü: Übung, L: Laborpraktikum (Studienleistung), angegeben sind jeweils
die Semesterwochenstunden, P: Prüfung, X: in dem angegebenen Modul/Semester findet eine Prüfung statt, CP: Credit Points.

Anstelle der hier aufgeführten Wahlpflichtmodule können auch Prüfungsleistungen in Modulen anderer Bachelorstudiengänge der Fach-
hochschule Trier oder anderer Hochschulen im Umfang von maximal 10 CP erbracht werden.




